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Meine Daten im Grundsteuer-Viewer ermitteln.

Angaben zum Grund und Boden
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Angaben zum Grund und Boden - Flurstücke

• Die benötigten Daten zu Ihrem Flurstück finden Sie im Grundsteuer-Viewer unter 
www.grundsteuer-viewer.niedersachsen.de.

• Auch bei bebauten Grundstücken ist die gesamte Fläche anzusetzen, nicht nur der 
unbebaute Teil.

• Bitte beachten Sie:

In Niedersachsen müssen Sie keine Angaben zum Grundbuchblatt machen. Es 
handelt sich nicht um eine Pflichteingabe.

http://www.grundsteuer-viewer.niedersachsen.de/
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Wohnungs- und Teileigentum
Ist ein Gebäude in Wohnungs- und Teileigentum aufgeteilt, wird jede Wohnung 
gesondert mit der zu der Wohnung gehörenden anteiligen Flurstücksfläche angesetzt:

• Als Fläche ist bei jedem angegebenen Flurstück stets zunächst die gesamte 
Flurstücksfläche einzutragen.

• Mit Hilfe der Angaben bei "Zur wirtschaftlichen Einheit gehörender Anteil" geben 
Sie an, wenn nur ein Teil der Gesamtfläche zu Ihrer wirtschaftlichen Einheit gehört. 
Dieser Anteil entspricht in der Regel dem Miteigentumsanteil laut Grundbuch. Sie 
finden ihn häufig auch in einer Nebenkostenabrechnung. Sollte in Ihren 
Unterlagen nur die zugehörige Quadratmeterzahl zu finden sein, können Sie diese 
Zahl bei Zähler und die Gesamtfläche bei Nenner eintragen.

• Bitte nicht verwechseln:
"Zur wirtschaftlichen Einheit gehörender Anteil" ≠ „Anteil an der wirtschaftlichen 
Einheit“ vom Hauptvordruck

Hinweis:

Sondernutzungsrechte zu einem Wohnungseigentum, beispielsweise ein besonderes 
Nutzungsrecht an einem Teil des Gartens, sind im Rahmen der Grundsteuererklärung 
nicht gesondert bei der Fläche des Grund und Bodens zu berücksichtigen.
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Was ist die Gebäudefläche?
Die Gebäudefläche ist bei einer Wohnnutzung
die Wohnfläche, sonst die Nutzfläche.

• Die Wohnfläche ermittelt sich nach der Wohnflächenverordnung.

• Die Nutzfläche kann nach jedem geeigneten Verfahren, z. B. nach der DIN 277, 
ermittelt werden.

Angaben zu Gebäuden / Gebäudeteilen

Garage
55 m²

Einfamilienhaus
200 m²
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Was ist der Unterschied zwischen Wohnfläche und Nutzfläche?

• Wird ein Gebäude ausschließlich zu Wohnzwecken genutzt, wird die gesamte 
Gebäudefläche nach der Wohnflächenverordnung ermittelt. Die Nutzung als 
häusliches Arbeitszimmer gilt als Wohnnutzung.

• Wird ein Gebäude ausschließlich zu anderen Zwecken als Wohnzwecken (z. B. 
gewerbliche oder freiberufliche Zwecke) genutzt, wird für das gesamte Gebäude 
die Nutzfläche benötigt.

• In einem Gebäude, das teilweise für Wohnzwecke und teilweise für andere Zwecke
genutzt wird (gemischt genutztes Gebäude; z. B. ein Laden im Erdgeschoss und 
Wohnungen in den Obergeschossen), werden die Flächen je nach Nutzung 
unterschiedlich ermittelt. Dies bedeutet, dass Zubehörräume unterschiedlich 
behandelt werden, je nachdem welcher Fläche sie dienen bzw. zugeordnet sind.

Hinweis:
Für die Gebäudefläche von Garagen und Tiefgaragen sind in jedem Fall die 
Ausführungen zu „Nutzfläche von Garagen bzw. Tiefgaragen“ zu beachten.
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Wohnfläche

• Die Wohnfläche finden Sie regelmäßig in den Bauunterlagen 
(Wohnflächenberechnung), dem Mietvertrag oder der Nebenkostenabrechnung. 
Bei Eigentumswohnungen ist die Wohnfläche auch aus der Wohngeldabrechnung
ersichtlich.

• Umfang und Ermittlung der Wohnfläche eines Gebäudes bzw. Gebäudeteils 
ergeben sich aus der Wohnflächenberechnung nach der Wohnflächenverordnung. 
Bei Gebäuden bis Baujahr 2003, bei denen sich zwischenzeitlich keine baulichen 
Veränderungen ergeben haben, bleibt eine Berechnung der Wohnfläche nach der 
II. Berechnungsverordnung gültig und kann übernommen werden (vgl. 
§ 5 Wohnflächenverordnung).

• Tragen Sie bitte die auf volle Quadratmeter nach unten abgerundete Wohnfläche 
in die Erklärung ein.

• In dem Ausnahmefall, dass Ihnen die genannten Unterlagen nicht vorliegen, 
können Sie die Wohnfläche aus vorhandenen Flächenangaben (z. B. Bauplan) 
errechnen oder selbst ausmessen. Wie dies geht, können Sie den folgenden Folien 
entnehmen.
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Was zählt zur Wohnfläche und was nicht?

Entsprechen die Grundflächen von Räumen nicht den Anforderungen des 
Bauordnungsrechts der Länder zur Nutzung, gehören diese nicht zur Wohnfläche, es 
sei denn, sie werden tatsächlich zu Wohnzwecken genutzt.

Angaben zu Gebäuden / Gebäudeteilen

zur Wohnfläche gehören nur teilweise zur Wohnfläche 
gehören

nicht zur Wohnfläche gehören

grundsätzlich alle Räume innerhalb der 
Wohnung

Wintergärten, Schwimmbäder und ähnliche nach 
allen Seiten geschlossene Räume, die nicht 
beheizbar sind, zur Hälfte der jeweiligen Fläche

Grundflächen von zur Wohnung gehörenden 
Zubehörräumen, die innerhalb des 
Wohngebäudes aber außerhalb des 
Wohnbereichs liegen, insbesondere Räume im 
Keller und Dachgeschoss, die nicht als 
Wohnraum dienen

Häusliches Arbeitszimmer Balkone, Loggien, Dachgärten und Terrassen sind 
zu einem Viertel anzusetzen

Zubehörräume sind unter anderem:
• Kellerräume,
• Waschküchen und Trockenräume,
• Bodenräume und
• Heizungsräume

Flure, Abstellräume und Hauswirtschaftsräume, 
wenn sie innerhalb des Wohnbereichs liegen

Garagen (siehe Folie 19)

Wintergärten, Schwimmbäder und ähnliche nach 
allen Seiten geschlossene Räume

Nebengebäude, wie Schuppen, Gartenhaus, 
Scheune (siehe Folie 19)

Werden Gebäudeflächen nicht mehr zu 
Wohnzwecken genutzt, wird eine solche 
Nutzung so lange weiter unterstellt, bis eine 
Nutzung zu anderen Zwecken erfolgt.
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Wie berechnet man die Wohnfläche?

• Die Grundfläche ist nach den lichten Maßen zwischen den Bauteilen
(in der Regel von Wand zu Wand) zu ermitteln.

• Bei der Ermittlung sind die Flächen einzubeziehen von fest eingebauten 
Gegenständen, wie z. B. Bade- oder Duschwannen, Einbaumöbeln und nicht 
ortsgebundenen, versetzbaren Raumteilern.

• Nicht einzubeziehen sind die Flächen von Schornsteinen, Vormauerungen, 
Bekleidungen, freistehenden Pfeilern und Säulen und Treppen mit über drei Stufen 
und deren Treppenabsätze.

• Die Grundflächen von Räumen und Raumteilen mit einer lichten Höhe von 
– mindestens 2 Metern sind vollständig,

– mindestens 1 Meter und weniger als 2 Metern sind zur Hälfte und 

– weniger als 1 Meter sind nicht anzurechnen.

Angaben zu Gebäuden / Gebäudeteilen
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Einfamilienhaus

200
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Einfamilienhaus

200
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Garagen, Tiefgaragen, Stellplätze
• Steht die Nutzung von (Tief-)Garagen und Stellplätzen in einem räumlichen 

Zusammenhang zur Wohnnutzung (z.B. Einfamilienhaus mit Garage, 
Wohnungseigentum mit Sondernutzungsrecht an einem Stellplatz) oder erfolgt die 
Vermietung einer Garagenfläche im Zusammenhang mit der Wohnungsvermietung 
von demselben Überlassenden, besteht  je Garage ein Freibetrag von 50 m².

• Stellplätze im Freien und Carports sind nicht anzugeben.
• Nur die über 50 m² hinausgehende Fläche ist als Nutzfläche in die Erklärung 

einzutragen.
• Fehlt ein räumlicher Zusammenhang zur Wohnnutzung, ist die gesamte 

Garagenfläche als Nutzfläche einzutragen.

Nebengebäude
• Steht die Nutzung eines Nebengebäudes (z.B. Schuppen, Gartenhaus, Scheune) in 

einem räumlichen Zusammenhang zur Wohnnutzung, bleibt die Gesamtfläche
dieser Nebengebäude mit einer Gebäudefläche von weniger als 30 m²
unberücksichtigt.

• Nur die über 30 m² hinausgehende Fläche ist als Nutzfläche in die Erklärung 
einzutragen.

• Fehlt ein räumlicher Zusammenhang der Nebengebäude zur Wohnnutzung, ist die 
gesamte Fläche der Nebengebäude als Nutzfläche einzutragen.
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Beispiel 2

Was ist die Gebäudefläche?
Die Gebäudefläche ist bei einer Wohnnutzung
die Wohnfläche, sonst die Nutzfläche.

• Die Wohnfläche ermittelt sich nach der Wohnflächenverordnung.

• Die Nutzfläche kann nach jedem geeigneten Verfahren, z. B. nach der DIN 277, 
ermittelt werden.

Angaben zu Gebäuden / Gebäudeteilen

Ladengeschäft
200 m²
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Was ist der Unterschied zwischen Wohnfläche und Nutzfläche?

• Wird ein Gebäude ausschließlich zu Wohnzwecken genutzt, wird die gesamte 
Gebäudefläche nach der Wohnflächenverordnung ermittelt. Die Nutzung als 
häusliches Arbeitszimmer gilt als Wohnnutzung.

• Wird ein Gebäude ausschließlich zu anderen Zwecken als Wohnzwecken (z. B. 
gewerbliche oder freiberufliche Zwecke) genutzt, wird für das gesamte Gebäude 
die Nutzfläche benötigt.

• In einem Gebäude, das teilweise für Wohnzwecke und teilweise für andere Zwecke
genutzt wird (gemischt genutztes Gebäude; z. B. ein Laden im Erdgeschoss und 
Wohnungen in den Obergeschossen), werden die Flächen je nach Nutzung 
unterschiedlich ermittelt. Dies bedeutet, dass Zubehörräume unterschiedlich 
behandelt werden, je nachdem welcher Fläche sie dienen bzw. zugeordnet sind.

Hinweis:
Für die Gebäudefläche von Garagen und Tiefgaragen sind in jedem Fall die 
Ausführungen zu „Nutzfläche von Garagen bzw. Tiefgaragen“ zu beachten.
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Ladengeschäft
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Was zählt zur Nutzfläche und was nicht?

Für ein Grundstück, das gewerblich, freiberuflich oder öffentlich genutzt wird (z. B. 
Fabrikgebäude, Geschäfte) ist die Nutzfläche von Gebäuden nach einem geeigneten 
Verfahren, wie z. B. der DIN 277, zu ermitteln. 

Angaben zu Gebäuden / Gebäudeteilen

zur Nutzfläche gehören bspw. nicht zur Nutzfläche gehören

Teeküche, Speiseräume Konstruktions-Grundflächen, z. B. Wände, Pfeiler

Büroräume, Besprechungsräume Techn. Funktionsflächen, z. B. Lagerflächen für 
Brennstoffe, Heizungsraum

Werkhallen, Labore Verkehrsflächen, z. B. Flure, Eingangsbereiche, 
Rampen

Lagerhallen, Verkaufsräume, Kühlräume

Ausstellungsräume, Bühnenräume, Sporträume

Räume für medizinische Untersuchungen / 
Behandlungen

Abstellräume, Sanitärräume, Umkleideräume

Serverräume für EDV

Balkonen, Terrassen und Loggien
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Ladengeschäft

200
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Gebäude auf fremden Grund und Boden

• Bei einem Gebäude auf fremden Grund und Boden bilden das Gebäude und der 
Grund und Boden jeweils eine eigene wirtschaftliche Einheit.

– Für den Grund und Boden müssen die Eigentümerinnen oder Eigentümer des 
Grund und Bodens und

– für die Gebäude die (wirtschaftlichen) Eigentümerinnen oder 
(wirtschaftlichen) Eigentümer des Gebäudes die Grundsteuererklärung 
abgeben.

• Für die Grundsteuererklärung des Eigentümers bzw. der Eigentümerin des Grund 
und Bodens gilt:
Stehen auf dem Grund und Boden mehrere fremde Gebäude, die verschiedenen 
(wirtschaftlichen) Eigentümerinnen und Eigentümern gehören, ist in den Zeilen 41 
bis 47 der Anlage Grundstück die Angabe eines dieser wirtschaftlichen Eigentümer 
in der Erklärung ausreichend.
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Erbbaurecht

• Das Erbbaurecht bildet zusammen mit dem durch das Erbbaurecht belasteten 
Grundstück eine wirtschaftliche Einheit.

• Die Eigentümerin bzw. der Eigentümer

– des Erbbaurechts wird als Erbbauberechtigte bzw. Erbbauberechtigter,

– des Erbbaugrundstücks (belastetes Grundstück) wird als Erbbauverpflichtete 
bzw. Erbbauverpflichteter

• bezeichnet.

• Hat der Erbbauberechtigte sein Recht ausgeübt und ein Bauwerk auf dem 
belasteten Grundstück errichtet, liegt kein Fall eines Gebäudes auf fremdem Grund 
und Boden vor, sondern ein „ganz normales“ Erbbaurecht.

• Bei Grundstücken, die mit einem Erbbaurecht belastet sind, sind die 
Erbbauberechtigten verpflichtet die Grundsteuererklärung abzugeben. Die 
Erbbauverpflichteten müssen bei Bedarf bei der Abgabe der Grundsteuererklärung 
mitwirken. Daher sind der Anlage Grundstück Angaben zum Erbbauverpflichteten 
zu machen. Bei mehreren Erbbauverpflichteten können Sie einen bzw. eine davon 
auswählen.
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✓ Für weitere Informationen: 
https://lstn.niedersachsen.de/steuer/grundsteuer

https://lstn.niedersachsen.de/steuer/grundsteuer
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Viel Erfolg beim Ausfüllen Ihrer 
Grundsteuererklärung!


